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Herrn Dr. Manuel Tanck, Herrn Dr. Thomas Wachter und Herrn Prof. Dr. h !Dr. h.c. Walter Zimmermann. Inhalt |
Freundlich und tatkräftig unterstützt bei der Erstellung des vorliegenden Ta- |
gungsbandes haben mich wie immer die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle Vorwort

: und der Vorstand der AGT sowie Frau Andrea Albers vom zerb verlag. Neu dabei V |
im Team der Unterstützer*innen ist Frau stud. iur. Fritzi Schanz, ohne die ich mit Teil1: 13
der Recherche und Textformatierung wohl kaum zu Rande gekommen wäre. Frau eil 1:13. Deutscher Testamentsvollstreckertag 1 |

‚| Sabine Gast hat auf den letzten Metern ebenfalls noch einmal Hand angelegt. Programm |\ Ganz herzlichen Dank an alle! 3

| Ihnen, den Teilnehmer*innen der Testamentsvollstreckertage und Leser*innen Grußwort des Vorsitzenden der AGT, Eberhard Rott 5
| des Tagungsbandes, gilt mein Dank für Ihr freundliches und ungebrochenes In-

teresse! Auch wenn der 14. Deutsche Testamentsvollstreckertag in diesem Jahr Laudatio: AGT-Preis für hervorragende wissenschaftliche Leistungen
„nur“ virtuell stattfinden wird, so dürfen wir uns doch wie immer auf ein span- auf dem Gebiet der Testamentsvollstreckung, Dr. K, Jan Schiffer 9

' nendes Programm am 17. November 2020 freuen und vielleicht gelingt es uns ja
auch, den fachlichen und persönlichen Austausch auf digitalem Wege weiter zu 1. Aktuelle Rechtsprechung zur geschäftsmäßigen
pflegen. Das wünsche ich uns jedenfalls. Testamentsvollstreckung

Bleiben Sie gesund, vorerst auf Abstand und frohen Mutes! Eberhard Rott und Norbert Schönleber 13
Bonn, im September 2020 II. Steuerrecht: Die Haftung des Testamentsvollstreckers im
Matthias Pruns Steuerrecht

. Holger Baumgart 43
Herausgeber im Auftrag der AGT

II. Europäischer Länderbericht:

Erbrecht und Testamentsvollstreckung in Italien
Gian Luca Pagliaro 53

IV. Die Mitwirkung des Testamentsvollstreckers bei der
Interpretation des letzten Willens des Erblassers

Prof. Dr. Katharina Uffmann 67
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Teil 2: Entwicklungen im Recht derTestamentsvollstreckung 8 Was sind wichtige Gründe zur Entlassung eines
H Testamentsvollstreckers?
| 1: 89 Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Beschluss vomEinleitung 09. Januar 2019 - 2 W 85/18 151
' 9hi

j 1. Rechtsprechung Handeln des Testamentsvollstreckers für den Vorerben oder auch
\ Keine Sittenwidrigkeit eines Behindertentestaments, wenn in diesem für den Nacherben, Nacherbenvollstreckung nur unter besonderen

konkrete Verwaltungsanweisungen an den Testamentsvollstrecker Umständen anzunehmen . .
fehlen; Rückgriff in das Vermögen des betroffenen Erben wegen Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Beschluss vom 15. April 2019

| staatlich erfolgter Vergütung des Beireuers 18 93 -2 W 58/18 16324. Juli 2019-XII ZB 560/1

BGH, Beschluss vom24. Juli Recht des Miterben, die Entlassung des für den Erbteil eines anderen
| Bestellung als Testamentsvollstrecker und als Ergänzungspfleger? Miterben eingesetzten Testamentsvollstreckers zu beantragen;
} Brandenburgisches Oberlandesgericht, Beschluss vom 03. Dezember 2018 Vorstrafen des Testamentsvollstreckers

-15 WF 196/18 99 Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Beschluss vom 18. April 2019
| -2W4/19 175

Anordnung einer Testamentsvollstreckung und Ausschluss . . i
der Eltern / eines Elternteils von der Vermögensverwaltung Testamentsvollstreckung für unternehmerisches Vermögen:

' Brandenburgisches Oberlandesgericht, Beschluss vom 18. März 2019 Umfang der Einsetzung, Zuwendungsverzicht, Abberufung
-9 WF 265/18 103 Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Urteil vom 18. Juni 2019

. -2U31/18 183
! aa:

trecker: Amtsannahmebestätigung durch

| FE IRAR kostenfrei ° ers Entnahme eines überhöhtenVergütungsvorschusses:Entlassung
ig, Beschluss vom 12. Februar 2019-1 W 19/17 109 des Testamentsvollstreckers

OLG Braunschweig, Beschlu Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Beschluss vom
Beschwerdeberechtigung des Testamentsvollstreckers im 28. August 2019-2 W 66/19 221

Erbscheinverfahren . . . u
ü Beschl: 29. November 2018-3 Wx 98/17 117 Wirksamkeit der Auflassung durch einen vermeintlichen

, OLG Düsseldorf, Beschluss vom Testamentsvollstrecker, der in Wahrheit alleiniger Vorerbe ist
i Eintragung eines Testamentsvollstreckervermerks im Handelsregister OLG Hamm, Beschluss vom 15. Februar 2019 - 15 W 245/18 229

bl: m15.April2019-20W41/18 123OLG Frankfurt, Beschluss vom 13. Ap Fälligkeit der Vergütung des Testamentsvollstreckers
Bindungswirkung eines gemeinschaftlichen Testaments mitBlick OLG Köln, Beschluss vom 12. Dezember 2018 - 16 U 129/16 233
auf Testamentsvollstreckung un .
Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Beschluss vom Unzulässigkeitder Klage eines Erben wegen $ 2212 BGB
27. November 2018-2 W 74/17 137 OLG Köln, Urteil vom 30, Oktober 2019 - 16 U 59/19 239

Befreiung des Testamentsvollstreckers vom Verbot des Verwaltung des Nachlasses bei einem Behindertentestament durch

Selbstkontrahierens gem. $ 181 BGB Betreuer oder Testamentsvollstrecker?
: Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Beschluss vom OLG Köln, Beschluss vom 19. September 2019 - 2 Wx 264/19 259

-2 W 95/18 145

05. Dezember 2018 Bewilligung einer Eintragung im Grundbuch durch
| Testamentsvollstrecker

OLG München, Beschluss vom 15. Januar 2019 - 34 Wx 400/18 265
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h Behindertentestament: Berechnung der Jahresgebühr des Betreuers Schicksal des Testamentsvollstreckervermerks imGrundbuch || — Berücksichtigung des unter Testamentsvollstreckung stehenden nach Tod des Testamentsvollstreckers
ı Vermögens? Saarländisches Oberlandesgericht, Beschluss vom 15. Oktober 2019
| OLG München, Beschluss vom 18. Jannar 2019 - 34 Wx 165/18 271 -5 W61/19 333

' Löschung eines Testamentsvollstreckervermerks im Grundbuch Anweisung, den Nachlass „mündelsicher“ anzulegen - Anlage in |
| nach Erledigung der Abwicklungsvollstreckung offene Immobilienfonds?

OLG München, Beschluss vom 31. Januar 2019 - 34 Wx 181/18 277 LG Bremen, Urteil vom 21. Juni 2019 - 4 O 1796/17 337
i

Recht des (Mit-)Erben zur Grundbucheinsicht bei Einsetzung Örtliche Zuständigkeit bei Klage der Erben gegen den |
| eines Testamentsvollstreckers Testamentsvollstrecker ,

OLG München, Beschluss vom 27. Februar 2019 - 34 Wx 28/19 285 LG Nürnberg-Fürth, Beschluss vom 04. Juni 2019 - 6 O 1565/19 347

} Schadensersatzansprüche gegen Testamentsvollstrecker wegen Unzulässigkeit einer „negativen Testamentsvollstreckerklage“| nicht anweisungsgemäßer Auszahlungen LG Tübingen, Urteil vom 09. Juli 2019 - 3 O 40/19 349
OLG München, Urteil vom 13. März 2019 - 20 U 1345/18 293

Unzulässigkeit eines Antrags an das Nachlassgericht auf Bestätigung,
Verfahren gerichtet auf Erteilung des x dass sich aus den Nachlassakten keine Gründe für ein Erlöschen der ’
Testamentsvollstreckerzeugnisses bei angezweifelter Testierfähigkeit Verfügungsbefugnis des Testamentsvollstreckers zu einem
des Erblassers: Kosten eines psychiatrischen Sachverständigen- bestimmten Zeitpunkt entnehmen lassen
gutachtens AG Mönchengladbach-Rheydt, Beschluss vom 29. November 2018
OLG München, Beschluss vom 28. August 2019 - 31 Wx 235/17 301 -12 VI 497117 359

Zurücknahme des Antrages auf Erteilung eines I. Aufsätze 363
Testamentsvollstreckerzeugnisses

OLG München, Beschluss vom 03. September 2019 - 31 Wx 118/18 305 Regelungen für das Spannungsverhältnis vonTestamentsvoll-
streckung und General- bzw. Vorsorgevollmacht

Ehe- und Erbvertrag mit Pflichtteilsverzichtsvereinbarung: Dr. Peter Becker 365
Unwirksame Bestimmung eines Testamentsvolistreckers

nach Tod des Ehepartners Sinn und Nicht-Sinn des „Wirksamkeitsvermerks“ amBeispiel
OLG Rostock, Beschluss vom 30. Juli 2019-3 W 19/19 311 des Verkaufs durch einen Testamentsvollstrecker

Dr. Peter Becker 373Anfechtung des Testaments und der angeordneten

Testamentsvollstreckung durch einen Erben, der nach Mehrfachbeteiligung an einer Personengesellschaft - Erbrecht
Errichtung des Testaments geboren wurde vor Gesellschaftsrecht?

OLG Rostock, Beschluss vom 20. September 2019-3 W 43/19 319 Dr. Daniel Kollmeyer 381

Auslegung einer letztwilligen Verfügung: $ 2200 BGB Die Vergütung des Testamentsvollstreckers: ein Vorschlag zur
Saarländisches Oberlandesgericht, Beschluss vom 15. Januar 2019 Modifikation der Zeitvergütung als angemessene Vergütung
-5 W90/18 327 iSd $ 2221 BGB

Dariush Kraft 393
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! Stiftungserrichtung von Todes wegen und Testamentsvollstreckung
| Prof. Dr. Knut Werner Lange 405 |
|

| Das Behindertentestament - ist die Messe gelesen?
„\ Lutz Milzer 417

r

. Die (Vorsorge-)Vollmacht des Testamentsvollstreckers - zugleich |
\ Untervollmacht zur Vertretung der Erben?

ı Dr. Gabriele Müller-Engels 429

! Die Herausgabe von Nachlasserträgen, insbesondere
| Unternehmenserträgen, durch den Testamentsvollstrecker

an den Begünstigten

\ Dr. Falk Mylich 435 Teil 1 .
| . j unse . "

Der uneigentliche Dispositionsnießbrauch

' Prof. Dr. Wolfgang Reimann und Elisabeth Schechner 449 13. Deutscher Testamentsvol Istreckertag
Die gefährliche Gerichtspraxis bei der Bekanntgabe letztwilliger
Verfügungen mit Testamentsvollstreckung

| Dr. Stephan Schmidl 457
Herausgabe oder Thesaurierung von Nachlasserträgen bei der
Dauerverwaltungsvollstreckung? - Erwiderung zu Mylich

| ZEV 2019, 246
Dr. Stephan Schmidl 467

| Die Berücksichtigung von Vorempfängen und
| Ausgleichungsverpflichtungen durch den Testamentsvollstrecker

Dr. Manuel Tanck 475

Supervermächtnis und Testamentsvollstreckung - zugleich Anm. |
\ zu OLG Hamm, Beschl. v. 16.8.2018 - 15 W 256/18

Dr. Thomas Wachter 483

Das Nachlassverzeichnis des Testamentsvollstreckers

Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Zimmermann 493

Goethes Testamentsvollstrecker

Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Zimmermann 507

Anhang:
Verzeichnis der Teilnehmer des 13. Deutschen

Testamentsvollstreckertages am 12. November 2018 in Bonn 515
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